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Bedürfnis und Schießen
leitsatz des Gerichts
Ein Bedürfnis für eine Waffe zum
sport l ichen Schießen is t  in  der  Regel
anzunehmen, wenn der Sportschütze
jährlich wenigstens achtzehn Mal
oder einmal pro Monat intensiv und
mit  e iner  gewissen Dauer Schieß-
übungen mit einer Waffe betreibt, für
d ie er  e in Bedürfn is  gel tend macht .
AIlein die formale Mitgliedschaft in
e inem Schießsportvere in a ls , ,zahlen-
des Mitglied" reicht zum Nachweis
des Bedürfn isses n icht  aus.

Der Fall
Der  Kläger  is t  se i t  1987 Inhaber e iner
Waffenbesitzkarte, in die ein Sportre-
volver eingetragen ist. Auf Bitten des
Landratsamtes zur Darlegung des waf-
fenrechtlichen Bedürfnisses übersand-
te der  Kläger  2009 der  Behörde e ine
Beschein igung des Schützenvereins.
mit der bestätigt wurde, dass er seit
1987 aktives Mitglied des Vereins sei.
Nachdem der Kläger der Aufforde-
rung zur  Vor lage e iner  Schießkladde
nicht  nachkam. widerr ie f  d ie Behörde
die Waffenbesitzkarte mit der Begrün-
dung, ein waff enrechtliches Bedürfnis
sei  n icht  nachgewiesen.

Die Klage
Mit  se iner  Klage macht  der  Kläger  un-
ter  Vor lage seines Schießbuches gel -
tend,  se i t  2010 regelmäßig an Schieß-
übungen te i lzunehmen, was ihm im
Jahr zuvor  aus beruf l ichen Gründen
nicht  mögl ich gewesen sei .  Das Ge-
richt wies die Klage ab. weil das Fort-
bestehen des waffenrechtlichen Be-
dür fn isses auf  Nachfrage der  Behör-
de lederzei t  auch nach Erte i lung e iner
Waffenbesitzkarte nachzuweisen sei,
h ier  der  Kläger  aber  den , ,Schießsport
als Sportschütze regelmäßig" nicht
ausgeübt  habe.  Eine, , regelmäßige"
Sportausübung sei anzunöhmen, wenn
der Sportschütze im Jahr wenigstens
achtzehn Mal  oder  e inmal  oro Monat
intensiv und mit einer gewissen Dauer
Schießübungen betrieben hat. Eine
formale Mitgliedschaft ,,auf dem Pa-
pier"  re icht  somit  n icht  aus.
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Anmerkung
Das Gericht verkennt. dass für das
Fortbestehen des Bedürfnisses nicht
d ie Regelungen für  den Erwerb von
Sportwaffen gelten; dies wird in den
Verwaltungsvorschriften deutlich klar-
gestellt. Die von ihm angeführten Zita-
te füi seine Meinung betreffen insge-
samt nur den Erwerb und nicht das
Fortbestehen des Bedürfnisses. Den-
noch ist Voraussetzung, dass zumin-
dest eine angemessene schießsport-
l iche Betätigung belegt werden kann.
an der  es der  Kläger  wohl  fehlen l ieß.
Leider  bemüht  das Ger icht  in  der  Be-
gründung wieder e inmal  den aus der
Nachkriegszeit stammenden und durch
nichts begründeten Satz ,,So wenig
Waffen wie möglich ins Volk"'. I

Verwaltungs-
vorschrift
Eigent l ich sol l te  d ie von
Bund und Ländern gemein-

sam erarbeitete Verwal-
tungsvorschrift in der Sit-
zung des Bundesrates am 8.
Jul i  verabschiedet  werden.
Leider  is t  d ie Entscheidung
verschoben worden. Zwar
haben die Verwaltungsvor-
schriften den federführenden
und sach-  und fachkundigen
Innenausschuss passiert.

Doch hat der ebenfalls betei-
l ig te Ausschuss für  Frauen
und Jugend d ie Beratungen
ohne Beschlussfassung ver-
tagt. Zudem hat der ebenfalls
beteil igte Ausschuss für
Agrarpol i t ik  und Verbrau-
cherschutz Einwendungen
gegen e in ige Regelungen er-
hoben.  Nun kann f rühestens
in der nächsten Bundesrats-
sitzung am 23. September ei-
ne Entscheidung fa l len.  ( jk)
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Die neuen Modelle von PARDINI
LP KlO Preßluft - SPIHP Edition
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Preßluftpistole
* Neuer Kompensator
* Neue Füllstands ar:zeige
* perfektes Schussverhalten
* auch als Juniormodell

Sportpistole
* Modell SP/HP Edititon
* Modell SP I + RF elechonic
* Modell HPE electronic
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